
 

 

IF-Konzept 

 

Gemeindeschule Same-

dan 

 

 

 

Verfasst von der Arbeitsgruppe IF  



IF-Konzept  Gemeindeschule Samedan 

1 
 

1. INHALT 

1. Einleitung 3 

2. Grundlagen 4 

2.1 Gesetzliche Grundlagen 4 

2.2 Leitideen zur Integration 4 

2.3 Geltungsbereich 4 

2.4 Förderbereiche 5 

2.5 Pensenberechnung 5 

2.6 Pensenberechnung der Fachperson Sonderpädagogik in der Regelklasse 5 

3. Rahmenbedingungen 6 

3.1 Verpflichtung zur Zusammenarbeit 6 

3.2 Steuerungsinstrumente 6 

3.3 Zeitgefäss zur Zusammenarbeit 7 

3.4 Räumlichkeiten 7 

4. Die Fachperson Sonderpädagogik 8 

4.1 Ausbildung 8 

4.2 Weiterbildung 8 

5. einzelne Förderbereiche 9 

5.1 Integrierte Förderung als Prävention (IF P) 9 

5.2 Ausgewiesener Förderbedarf ohne Lernzielanpassung (IFoL) 9 

5.3 Ausgewiesener Förderbedarf mit Lernzielanpassung (IFmL) 13 

5.4 Lernende mit hohem Förderbedarf (hochschwelliger Bereich) 14 

5.5 Integrative Frühförderung im Kindergarten 15 

6. Organisation und Obliegenheiten 16 

6.1 Zuständigkeiten bei niederschwelligen Massnahmen 16 

6.2 Zuständigkeiten bei hochschwelligen Massnahmen 16 

6.3 Wechsel in/aus der IF-Unterstützung 17 

6.4 Förderplanung 17 



IF-Konzept  Gemeindeschule Samedan 

2 
 

6.5 Ablaufschema 18 

6.6 Aufgaben 18 

7. Lernbeurteilung 23 

7.1 Zeugnis / Zeugnisbericht 23 

7.2 Repetition einer Klasse 23 

7.3 Überspringen einer Klasse 23 

7.4 Rückstellung von der Schulpflicht nach dem zweiten Kindergartenjahr 23 

7.5 Früheinschulung 24 

7.6 Vorzeitiger Eintritt in den Kindergarten 24 

8. Qualitätssicherung 25 

8.1 Grundsätzliches 25 

8.2 Intern 25 

8.3 Mögliche externe Begleitung 26 

9. Verbindlichkeit 27 

10. Anhang 28 



IF-Konzept  Gemeindeschule Samedan 

3 
 

1. EINLEITUNG  

Das vorliegende Konzept regelt die sonderpädagogischen Massnahmen der Gemein-

deschule Samedan. 

In diesem wird festgehalten, wie die Förderung von Kindern mit besonderen pädago-

gischen Bedürfnissen, welche nicht allein im Regelklassenunterricht erbracht werden 

kann, stattfindet und organisiert ist.  

Alle Lernenden sollen im Rahmen der kantonalen Richtlinien gemeinsam, das heisst 

unabhängig von individuellen Unterschieden, lernen. Die Lernenden werden entspre-

chend ihrem besonderen Förderbedarf unterrichtet. 

Der integrative Schulunterricht wird unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Lern-

bedürfnissen gerecht.  

Die Lernenden mit besonderem Förderbedarf sollen die notwendige Förderung erhal-

ten. Angestrebt wird eine Schule für alle nach dem Grundsatz: Es ist normal, verschie-

den zu sein. 

Der integrative Gedanke wird in allen Bereichen der sonderpädagogischen Massnah-

men gelebt, bei der integrativen Förderung innerhalb der Regelklassen sowie bei der 

Begabungs- und Begabtenförderung. 
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2. GRUNDLAGEN 

2.1. GESETZLICHE GRUNDLAGEN 

• Richtlinien Sonderpädagogische Massnahmen, Chur, April 2013 

• Gesetz für die Volksschulen des Kantons Graubünden vom 21.3.2012 

• Verordnung zum Schulgesetz, 2013 

2.2. LEITIDEEN ZUR INTEGRATION 

Integration meint den bewussten Einbezug von Kindern und Jugendlichen mit beson-

deren Bedürfnissen in die Regelschule. Deren spezifische Förderung ist durch ange-

messene Massnahmen sicherzustellen. Die schulische Integration von Lernenden mit 

besonderen Bedürfnissen ist der Normalfall.  

Der gegenseitige Respekt, die Solidarität und der wertschätzende Umgang miteinan-

der werden gefördert. 

Eine systematische Früherfassung soll das Einleiten von Fördermassnahmen optimie-

ren. 

Die Förderung soll den persönlichen Bedürfnissen der Kinder entsprechen, im Rah-

men der Regelklasse und in Zusammenarbeit mit fachspezifisch ausgebildeten Lehr-

personen stattfinden. 

Die Voraussetzungen bei der Umsetzung der integrativen Schulung sind individuali-

sierende und differenzierende Unterrichtsformen und kooperatives Unterrichten. 

Die Verantwortung für Lernende mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen wird 

gemeinsam getragen. 

2.3. GELTUNGSBEREICH 

Die Zielsetzungen gelten für den Kindergarten und die Volksschule der Gemeinde 

Samedan.  
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2.4. FÖRDERBEREICHE 

Bezeichnung Umschreibung Kürzel 

IF als Prävention 
Prävention von Lern- und Verhaltensschwierig-
keiten durch rasche und unmittelbare Unter-
stützung. 

IF P 

IF ohne Lernzielanpassung 

Förderung bei Teilleistungsschwächen, na-
mentlich bei Lese-, Rechtschreib- und Rechen-
schwächen sowie besonderer Begabung, 
Nachteilsausgleich oder Verhaltensschwierig-
keiten. 

IF oL 

IF mit Lernzielanpassung 

Förderung bei komplexen Lernschwierigkeiten 
und/oder gravierenden Verhaltensauffälligkei-
ten, die eine Anpassung von Lernzielen not-
wendig machen. 

IF mL 

2.5. PENSENBERECHNUNG 

Der IF-Pensenpool wird anhand der folgenden Berechnung festgelegt: Pro 100 Ler-

nende wird mit 110% IF-Stellenprozent gerechnet (Kantonale Richtlinien sonderpäda-

gogische Massnahmen, April 2013, Kapitel 2.5). Für den Bereich der Integrativen Be-

gabungs- und Begabtenförderung (nachfolgend IBBF) wird folgendes festgelegt: Jeder 

Jahrgang (Kindergartenjahrgänge werden zusammengeführt) erhält eine Wochenlek-

tion IBBF fix zugeteilt. Daraus ergibt sich ein Pensum von 10 Lektionen allein für den 

Bereich IBBF. Die Hälfte dieses Pensums wird dem IF-Pensenpool angerechnet. Die 

andere Hälfte geht darüber hinaus.  

2.6. PENSENBERECHNUNG DER FACHPERSON SONDERPÄDAGOGIK IN DER 

REGELKLASSE  

Als Grundwert wird jeder Regelklasse für die IF als Prävention (IF P) 2 Lektionen pro 

Schulwoche zugesprochen (Verordnung zum Schulgesetz GR 2013, Artikel 46). 

Die restlichen noch zur Verfügung stehenden IF-Lektionen gelangen in den Pool und 

werden nach Bedarf und Bedürfnissen der Lernenden verteilt. Die Aufteilung des Pen-

sums wird in Zusammenarbeit von Schulleitung und Fachpersonen Sonderpädagogik 

festgelegt.  
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3. RAHMENBEDINGUNGEN 

3.1. VERPFLICHTUNG ZUR ZUSAMMENARBEIT 

Die Lehrpersonen der Regelklassen und die sonderpädagogischen Fachpersonen 

sind zu fortwährender Zusammenarbeit verpflichtet. 

Diese beinhaltet im Wesentlichen: 

• Grundsätzliche Bereitschaft zu kooperativem Planen 

• Konstante Zusammenarbeit 

• Absprache über den Verlauf des Unterrichts 

• Die Umsetzung der getroffenen Förderplanung 

• Unterrichtsgestaltung im Team-Teaching und in der Kleingruppe 

• Fallbesprechungen 

• Überprüfung der Lernziele 

• Elternarbeit 

• Offene, wertschätzende Kommunikation und Feedback 

3.2. STEUERUNGSINSTRUMENTE 

RUNDER TISCH 

Als Runder Tisch gilt ein Gespräch in Anwesenheit der Direktbetroffenen, welches pro-

tokolliert wird. Die Zusammensetzung des Runden Tisches wird in Kapitel 6.16.1 er-

läutert. Er ist als Erweiterung und Ergänzung des Beurteilungsgesprächs zu verstehen 

mit folgenden Inhalten: 

• Gemeinsame Erörterung und Besprechung der aktuellen Lern- und Lebenssi-

tuation des Kindes 

• Festlegen von Zielen und deren Überprüfung 

• Vereinbaren von Aufgaben für die Beteiligten 
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3.3. ZEITGEFÄSS ZUR ZUSAMMENARBEIT 

Für eine gelingende Zusammenarbeit von Lehrpersonen und sonderpädagogischen 

Fachpersonen braucht es verbindliche und bezahlte Zeitgefässe für Besprechung und 

Vorbereitung des Unterrichts. Die bezahlten Besprechungslektionen richten sich nach 

dem jeweiligen Arbeitspensum der sonderpädagogischen Fachperson und sind im IF-

Pensenpool enthalten: 

bis 9 Lektionen:   0 Lektionen Besprechung 

10 bis 19 Lektionen :  1 Lektion Besprechung 

ab 20 Lektionen:  2 Lektionen Besprechung 

3.4. RÄUMLICHKEITEN 

Die Klassenzimmer sollen den Anforderungen einer integrativen Schulung entspre-

chen, nötigenfalls muss zusätzlicher Platz innerhalb der bestehenden Infrastruktur zur 

Verfügung gestellt werden, damit in Gruppen gearbeitet werden kann und ein Team-

Teaching möglich ist. 

Beim integrativen Unterrichten befindet sich die sonderpädagogisch ausgebildete 

Fachperson grundsätzlich in der Regelklasse. Trotzdem bedeutet Integration nicht 

zwingend, dass der Unterricht dauernd in demselben Raum stattfindet. Auch muss 

jeder sonderpädagogischen Fachperson ein Ort zugewiesen werden können, an den 

sie sich je nach Situation mit Lernenden zurückziehen kann und an dem sie vorberei-

ten und ihre Unterlagen versorgen kann. 

Die sonderpädagogische Fachschaft führt eine Bibliothek mit Unterrichtsmaterialien 

und fachspezifischer Literatur. Dazu wird eine Inventarliste geführt. 
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4. DIE FACHPERSON SONDERPÄDAGOGIK 

4.1. AUSBILDUNG 

Als Fachperson Sonderpädagogik sind Personen wählbar: 

• die im Besitze eines anerkannten Diploms sind (gemäss kantonaler Anerken-

nungspraxis). 

• die eine gleichwertige Ausbildung fremder Institutionen nachweisen können, die 

der Kanton anerkennt. 

• die bereit sind, in Absprache mit der Schulleitung eine anerkannte Ausbildung 

in schulischer Heilpädagogik zu absolvieren. 

• die vom Amt eine entsprechende Lehrbewilligung erhalten. 

4.2. WEITERBILDUNG 

Sollten gewisse fachspezifische Kompetenzen fehlen, kann die Schulleitung eine dies-

bezügliche Weiterbildung der sonderpädagogischen Fachperson verlangen, um diese 

zu erlangen. 
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5. EINZELNE FÖRDERBEREICHE 

5.1. INTEGRIERTE FÖRDERUNG ALS PRÄVENTION (IF P) 

Hier kann kurzfristig, sowie ohne administrativen Aufwand und ohne formelle Ent-

scheide, eine Unterstützung angeboten werden. Das Angebot kommt allen Kindern 

von Kindergarten bis Oberstufe zugute. Grundsätzlich profitieren alle Kinder von der 

präventiven sonderpädagogischen Unterstützung durch Team-Teaching bzw. durch 

die Arbeit in Kleingruppen. 

Nebst der kurzfristigen Unterstützung von einzelnen Lernenden können hier auch klas-

senbezogene Anliegen wie Projekte, Lernstanderfassungen und Schwerpunktarbeit in 

Gruppen oder Halbklassen angeboten werden. (Verordnung zum Schulgesetz GR 

2013, Artikel 46) 

5.2. AUSGEWIESENER FÖRDERBEDARF OHNE LERNZIELANPASSUNG (IFOL) 

Darunter versteht man Lernende mit Teilleistungsschwächen, besonderen pädagogi-

schen Bedürfnissen und / oder besonderen Begabungen. Die Klassenlehrperson und 

die Fachperson Sonderpädagogik beantragen schriftlich bei der Schulleitung eine de-

finierte Unterstützung. Dieser Antrag findet in Absprache und mit dem Einverständnis 

der Erziehungsberechtigten statt (Formular «An-/Abmeldung integrative Förderung» 

der Gemeindeschule Samedan). 

Die Dauer der sonderpädagogischen Unterstützung ist von den Fortschritten des Kin-

des abhängig. Werden die vereinbarten Ziele erreicht, wird das Kind aus der sonder-

pädagogischen Unterstützung entlassen. 

Das Schulgesetz sieht keine zeitliche Begrenzung für IFoL vor. Falls trotz regelmässi-

ger Förderung nicht die erwarteten Fortschritte erzielt werden, kann, nach Absprache 

mit den Eltern, der SPD für eine Abklärung einbezogen werden. So kann festgestellt 

werden, ob eventuell ein Förderbedarf mit Lernzielanpassung notwendig wäre. 

FÖRDERBEDARF IN SPRACHEN / MATHEMATIK / ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN 

Dieser Förderbereich umfasst die Förderung und Unterstützung von Lernenden mit 

erheblichen Lese- und/oder Rechtschreibproblemen, Schwierigkeiten in Mathematik 
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oder die Förderung und Unterstützung in den überfachlichen Kompetenzen gemäss 

Lehrplan 21. Die Fachperson Sonderpädagogik dokumentiert die Arbeit mit den be-

treffenden Lernenden fortlaufend. 

BEGABUNGS- UND BEGABTENFÖRDERUNG 

Gemäss des Kantonalen Schulgesetz Art. 43 ist die Integrative Begabungs- und Be-

gabtenförderung Teil des allgemeinen Förderangebotes von Schulen. Wichtig ist somit 

für ein IF-Konzept, dass darin alle Fördermassnahmen integriert sind. Die Förderung 

besteht aus zwei Bereichen: 

• Integrative Begabungsförderung 

• Begabtenförderung 

Beide Angebote sind wichtige Bestandsteile und ergänzen einander. Alle Angebote 

sind für alle Lernende vom Kindergarten bis zur 3. Oberstufe zugänglich. 

Integrative Begabungsförderung: 

Die Integrative Begabungsförderung stellt die Stärken und Ressourcen aller Lernen-

den der Schule ins Zentrum. Ziel der Integrativen Begabungsförderung ist, dass sich 

jedes Kind seiner Stärken bewusst ist. Weiter geht es darum, den Kindern neue The-

men und Interessensbereiche zu eröffnen. Der Unterricht wird offen gestaltet und soll 

die Lernenden zum eigenständigen Lernen und Denken anregen. Das Dokumentieren 

der persönlichen Lernfortschritte wird in einer geeigneten Form protokolliert und reflek-

tiert (Bsp. Portfolio, …). 

Die Integrative Begabungsförderung ist im Klassenunterricht integriert und wird im Te-

amteaching unterrichtet. Innerhalb eines jeden Schuljahres soll in jedem Jahrgang 

(Kindergarten gilt als 1 Jahrgang) mindestens eine Unterrichtssequenz im Bereich In-

tegrative Begabungsförderung stattfinden. Diese wird von der Klassenlehrperson und 

der Fachperson Sonderpädagogik gemeinsam geplant und durchgeführt. Bezogen auf 

Inhalt und Methodik wird die Sequenz entsprechend den Bedürfnissen der einzelnen 

Klassen gestaltet. 

Die Stunden für die Integrative Begabungsförderungen werden klassenweise fix im 

Stundenplan eingeplant. Jeder Jahrgang erhält eine Wochenlektion integrativer Bega-

bungsförderunterricht zugeteilt. Im Jahresverlauf können die Lektionen in Absprache 
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mit den Lehrpersonen und der Schulleitung auf die einzelnen Klassen auf- bzw. um-

geteilt werden. 

Begabtenförderung: 

Die Begabtenförderung betrifft, im Gegensatz zur Begabungsförderung, nur einen Teil 

der Lernenden. Sie werden integrativ, teilintegrativ oder separativ in verschiedenen 

Settings (Einzeln, Team oder Kleingruppen) gefördert. Die Fragen «Wer ist das Kind?» 

und «Was braucht das Kind?» stehen im Zentrum der Förderung und leiten an, wel-

ches Setting angebracht und sinnvoll ist. Der Unterricht orientiert sich an den Stärken, 

Bedürfnissen und Ressourcen der einzelnen Lernenden. Die Fördermassnahmen wer-

den durch die Lehrperson und die Fachperson für Sonderpädagogik festgelegt. Die 

Begabtenförderung findet während des regulären Unterrichts statt. 

Es gibt folgende Angebote: 

• Mentorat  

• Fördergruppen 

• Integrative Begabtenförderung 

Mentorat: 

Ein Mentorat ist eine individuelle Einzelförderung für Lernende vom Kindergarten bis 

zur 3. Oberstufe. Es ist für Lernende konzipiert, die… 

• in einem oder mehreren Bereichen über eine ausgewiesene hohe Begabung 

verfügen oder  

• Diskrepanzen / Asynchronien in ihrem Begabungs-, Leistungs- und / oder Per-

sönlichkeitsprofil aufweisen. 

Die Entscheidungskompetenz, ob ein Mentorat für einen Lernenden stattfinden darf, 

obliegt der Schulleitung. Wurde ein Mentorat bei einem Lernenden als geeignete För-

dermassnahme bewilligt, wird diese regelmässig, aber mindestens zwei Mal jährlich, 

überprüft. Die Überprüfung findet in Absprache mit allen beteiligten Lehrpersonen und 

unter Einbezug der Erziehungsberechtigten statt.  

Fördergruppe: 

Die Fördergruppe ist ein Angebot für Lernende vom Kindergarten bis zur 3. Oberstufe. 

Es findet in Gruppen ab zwei Lernenden statt. Die Fördergruppe ist für Lernende kon-

zipiert, die eines oder mehrere der folgenden Kriterien erfüllen: 
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• Sie haben eine hohe Begabung in einem oder mehreren Bereichen 

• Sie haben ein ausgeglichenes Begabungsprofil 

• Sie brauchen eine passende Interessensgruppe 

Integrative Begabtenförderung: 

Die Integrative Begabtenförderung wird im jeweiligen Jahrgang organisiert, wenn die 

Lektionen nicht für Fördergruppen oder Mentorat genutzt werden. 

 

Die Innere Differenzierung (Compacting und Enrichment) der Unterrichtsinhalte des 

Regelklassenunterrichts sind in diesem Setting zentral. Compacting und Enrichment 

bedeutet, dass die Lernenden am gleichen Gegenstand wie die Klasse arbeiten, aller-

dings auf einem den Bedürfnissen angepassten Niveau. 

Zugang zu den Angeboten: 

Für die oberwähnten Angebote können die KLP, die FLP sowie die Fachperson Son-

derpädagogik Lernende vorschlagen. Es ist keine Abklärung beim SPD nötig. Die An-

meldung für dieses Förderprogramm wird mit den Erziehungsberechtigten an einem 

Runden Tisch besprochen. Ein Schnupperangebot in der Begabtenförderung kann 

sinnvoll sein und Klarheit schaffen. Kommen die Direktbeteiligten am Runden Tisch 

und/oder nach dem Schnuppern nicht zu einem Konsens, kann mit Einverständnis der 

Eltern eine Abklärung durch den SPD erfolgen. Sollte der SPD eine Massnahme emp-

fehlen, sorgt die Schule für ein passendes Angebot. Wenn alle Beteiligten (KLP, Er-

ziehungsberechtigte, Lernende, Fachperson Sonderpädagogik) mit einer Förderung 

einverstanden sind, wird ein Antrag zuhanden der Schulleitung verfasst. Die Schullei-

tung entscheidet anschliessend über dessen Genehmigung. Die Fördermassnahme 

wird mindestens einmal im Schuljahr bzw. beim Mentorat zweimal im Jahr überprüft 

und falls nötig angepasst und bei Bedarf verlängert. Dem Jahreszeugnis wird ein Lern-

bericht beigelegt. 

Die Angebote der Integrativen Begabungs- und Begabtenförderung werden am Run-

den Tisch und/oder in Absprache mit der KLP semesterweise den Bedürfnissen der 

Lernenden bzw. der Gemeindeschule angepasst. Die Schulleitung kann in Absprache 

mit der Fachperson Sonderpädagogik und den Lehrpersonen unter Berücksichtigung 

der personellen Ressourcen, Angebote während des laufenden Semesters anpassen.  
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NACHTEILSAUSGLEICH 

Den Lernenden dürfen im schulischen Lernen sowie in der Benotung auf Grund ihrer 

Beeinträchtigung oder Behinderung, keine Nachteile entstehen. Der Nachteilsaus-

gleich wird in der Primarstufe der Gemeindeschule Samedan durch einen IFoL-Status 

ergänzt. In der Oberstufe ist ein Nachteilsausgleich auch ohne IFoL-Status möglich. 

Im Zentrum der Förderung steht das Erlernen von Strategien zum Umgang mit den 

Beeinträchtigungen. Zur Feststellung eines Nachteilsausgleichs muss eine Abklärung 

beim SPD erfolgen. Am runden Tisch wird festgelegt, in welchem Umfang der Nach-

teilsausgleich umgesetzt werden soll, insofern die Bewilligung der Schulbehörde vor-

liegt. 

ZEUGNIS UND LERNBERICHT BEI INTEGRATIVER FÖRDERUNG OHNE LERNZIELANPASSUNG 

Bei Lernenden mit besonderem Förderbedarf muss das Notenzeugnis zwingend durch 

einen Lernbericht ergänzt werden. Für das 1. Semester kann ein Lernbericht erstellt 

werden.  

Für das Jahreszeugnis wird ein Lernbericht erstellt. In der 6., und 8. wird in beiden 

Semestern ein Lernbericht erstellt. Im Lernbericht fürs 1. Semester können die Förder-

ziele und die Art der Förderung festgehalten werden. 

Im Lernbericht des Jahreszeugnisses sollen u.a. die Lernfortschritte der im 1. Semes-

terzeugnis aufgeführten Art der Förderung festgehalten werden. 

Der Lernbericht wird von der Fachperson Sonderpädagogik verfasst und unterschrie-

ben, das Notenzeugnis von der Klassenlehrperson. 

Bei Lernenden mit IFoL können die Noten in den Sprachen und Mathematik mit dem 

Einverständnis der Eltern bis spätestens Ende der 4. Klasse ausgesetzt werden. Ein 

Lernbericht ist zwingend. (Zeugnisformulare Regelschule, Schulinspektorat Graubün-

den, 8.5.18). 

5.3. AUSGEWIESENER FÖRDERBEDARF MIT LERNZIELANPASSUNG (IFML) 

Lernende mit IFmL-Status sind Kinder mit komplexen Lernschwierigkeiten und/oder 

komplexen Verhaltensauffälligkeiten, welche die Lernziele der Regelklasse nicht errei-

chen können und auch eine Klassenrepetition wenig Sinn macht. Bei Lernenden mit 

IFmL wird darauf hingearbeitet, dass sie im Regelschulbereich mittels individueller 
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Förderung und angepassten Lernzielen die Kulturtechniken erlernen. Mit Hilfe dieser 

Massnahme können Misserfolg und Überforderung vermieden werden. 

Eine Lernzielanpassung erfolgt, wenn eine deutliche und anhaltende Überforderung 

bei der Bewältigung der schulischen Anforderungen vorliegt. Für eine Lernzielanpas-

sung muss ein schulpsychologisches Gutachten eingeholt werden. Am runden Tisch 

wird seitens der Schule eine Empfehlung zur Abklärung ausgesprochen. Die Erzie-

hungsberechtigten entscheiden über deren Durchführung. Der SPD führt die Abklä-

rung durch und erstellt einen Bericht mit einer Empfehlung für IFmL. Am runden Tisch 

werden die Massnahmen gemeinsam festgelegt. Der Entscheid über die Umsetzung 

der Lernzielanpassung obliegt der Schulleitung. Falls durch die zusätzliche Förderung 

der IF-Pensenpool überschritten wird, stellt die Schulleitung einen Antrag an die Schul-

kommission. 

Änderungen oder Aufhebung der Massnahmen werden am runden Tisch beschlossen. 

Die Fachperson Sonderpädagogik verfasst, nach Absprache mit allen Beteiligten, 

zwingend eine Förderplanung. 

ZEUGNIS UND LERNBERICHTE BEI INTEGRATIVER FÖRDERUNG MIT LERNZIELANPASSUNG 

(IFML) 

Für das 1. und das 2. Semester muss durch die Fachperson Sonderpädagogik jeweils 

ein Lernbericht erstellt werden. 

Im Lernbericht des 1. Semesters können die Förderziele und die Art der Förderung 

festgehalten werden. In der Regel werden diese Ausführungen durch die obligatori-

schen Beurteilungsgespräche ergänzt. Im Lernbericht des Jahreszeugnisses müssen 

u.a. die individuellen Lernfortschritte festgehalten werden. 

5.4. LERNENDE MIT HOHEM FÖRDERBEDARF (HOCHSCHWELLIGER BEREICH) 

Lernende, welche gegenüber ihren Schulkameradinnen und -kameraden einen erheb-

lich höheren Förderbedarf aufweisen, haben Anspruch auf Sonderschulmassnahmen. 

Ihnen steht das Recht zu, im Falle von ausgewiesener Sonderschulbedürftigkeit, zu-

sätzliche, individuell zugesprochene Massnahmen ausserhalb der Pool-Ressourcen 

der Schule zu erhalten. Die Verantwortung der Betreuung betroffener Lernenden liegt 

beim Sonderschulkompetenzzentrum Giuvaulta. 
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5.5. INTEGRATIVE FRÜHFÖRDERUNG IM KINDERGARTEN 

Die integrative Frühförderung im Kindergarten hat zum Ziel, Lernende mit Entwick-

lungsverzögerungen und Lernende mit Teilleistungsschwächen möglichst früh zu er-

kennen und entsprechend zu fördern. Dabei soll kontinuierlich auf eine möglichst rei-

bungslose Einschulung hingearbeitet werden. 

Die Fachperson Sonderpädagogik arbeitet während zwei Lektionen pro Woche prä-

ventiv im Kindergarten. 

ABKLÄRUNG 

Im Kindergarten unterscheiden wir zwischen Kindern mit Entwicklungsverzögerungen 

und Kindern mit Teilleistungsschwächen. 

Beide werden nach dem 4-Augenprinzip durch die Kindergartenlehrperson und die 

Fachperson Sonderpädagogik festgestellt und die spezielle Förderung (Psychomoto-

rik, Logopädie) am runden Tisch besprochen. 

ENTWICKLUNGSVERZÖGERUNGEN ODER VERDACHT AUF LERNPROBLEME (EV) 

Lernende mit Entwicklungsverzögerungen besuchen ein drittes Kindergartenjahr oder 

treten mit einer IF-Unterstützung in die Schule ein. Hier ist eine Abklärung durch den 

SPD notwendig. 

Die definitive Entscheidung wird von den Erziehungsberechtigten getroffen. 
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6. ORGANISATION UND OBLIEGENHEITEN 

6.1. ZUSTÄNDIGKEITEN BEI NIEDERSCHWELLIGEN MASSNAHMEN 

DER RUNDE TISCH 

Er ist die erste Stelle, in der die Problemsituation besprochen wird. Die Zusammenset-

zung kann je nach Fall und Situation variieren. In der Regel nehmen die Klassenlehr-

person, die Erziehungsberechtigten und die Fachperson Sonderpädagogik der betref-

fenden Klasse teil. Die Lernenden, sowie weitere Fachpersonen können zugezogen 

werden. Sollte der Runde Tisch es als nötig erachten, formuliert er zuhanden des 

Fachteams einen Massnahmenvorschlag. Der Runde Tisch ist als Erweiterung und 

Ergänzung des Beurteilungsgesprächs zu verstehen. Die Einladung zum Runden 

Tisch erfolgt durch die Klassenlehrperson. 

6.2. ZUSTÄNDIGKEITEN BEI HOCHSCHWELLIGEN MASSNAHMEN 

DER RUNDE TISCH 

Wenn die getroffenen Massnahmen, die im Rahmen der Ressourcen getätigt wurden, 

nicht ausreichen, wird ein Runder Tisch einberufen. Mit dem Einverständnis der Erzie-

hungsberechtigten wird beim SPD / HPD eine Abklärung auf Sonderschulbedürftigkeit 

(ISS) veranlasst. 

DIE ABKLÄRUNGSSTELLEN (SPD / HPD) 

Sie erarbeitet einen Vorschlag für ein geeignetes Massnahmenpaket in Zusammenar-

beit mit den jeweils betroffenen Personen und dem zuständigen Sonderschulkompe-

tenzzentrum und stellt Antrag an das AVS. 

BEWILLIGUNG DER MASSNAHMEN 

Bei Gutheissung, ev. mit Auflagen, prüft das Sonderschulkompetenzzentrum Giuv-

aulta mit der Schulleitung eine mögliche Integrationsbegleitung. Die Schulleitung weist 

das Kind einer bestimmten Regelklasse zu. 
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6.3. WECHSEL IN/AUS DER IF-UNTERSTÜTZUNG 

IF OL 

Es ist jederzeit möglich, bei einem Kind einen Statuswechsel in oder aus der IFoL-

Unterstützung zu vollziehen. Im Einverständnis der Erziehungsberechtigten, der Klas-

senlehrperson, der Fachperson Sonderpädagogik und je nach Bedarf des SPDs wird 

ein solcher Entscheid am Runden Tisch gefällt. 

IF ML 

Im Einverständnis von Erziehungsberechtigten, Klassenlehrperson, der Fachperson 

Sonderpädagogik, SPD und nach Bedarf weiteren Fachpersonen entscheidet der 

Runde Tisch über einen Statuswechsel von IFoL zu IFmL. 

Das Fachteam wird beauftragt, sonderpädagogische Massnahmen im niederschwelli-

gen Bereich anzuordnen. Ihm obliegt der Entscheid über die Vergabe und Auflösung 

von IFmL-Status. 

Nach der Entlassung aus der IFmL erhalten die Lernenden weiterhin Unterstützung im 

Rahmen der IFoL. Die Massnahmen werden schrittweise reduziert. 

6.4. FÖRDERPLANUNG 

Lehrpersonen und Fachpersonen Sonderpädagogik legen für die IFmL-Lernenden, 

welche gezielt unterstützt und gefördert werden, eine Förderplanung vor. Diese enthält 

die zu erreichenden Förderziele, den entsprechenden Zeitrahmen sowie die erforder-

lichen Massnahmen. Der Förderplan hat Auswirkungen auf den Regelklassenunter-

richt. 

Der Förderplan richtet sich thematisch weitgehend nach den Lehrmitteln der Regel-

klasse. 

Aus organisatorischer Sicht ist die Klassenlehrperson an den Stundenplan gebunden 

(Lektionen mit der Fachperson Sonderpädagogik). Damit der Förderplan möglichst 

nahe am Unterricht liegt, ist es notwendig, dass die Fachperson Sonderpädagogik 

über die Inhalte der betreffenden Lektionen durch die Klassenlehrperson informiert 

wird.  
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Die Gemeindeschule Samedan verwendet ein einheitliches Formular für die Förder-

planung. 

6.5. ABLAUFSCHEMA 

 

Das Ablaufschema ist im Anhang in voller Grösse abgelegt. 

6.6. AUFGABEN 

AUFGABEN DER SCHULKOMMISSION 

• Controlling des Fachteams 

• Rekurse über Entscheide des Fachteams 

• Bewilligung von Nachteilsausgleichsanträgen  

• Vertretung der Integrativen Schule gegenüber den Behörden, der Öffentlichkeit 

und dem EKUD 
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• Anträge an die Gemeinde betreffend finanzielle Mittel und Genehmigung des 

Budgets 

• Entscheid über externe oder interne Angebote z.B. Time-Out-Klasse, Schulso-

zialarbeiter, Beizug weiterer Unterstützungs- und Fachpersonen 

AUFGABEN DER SCHULLEITUNG 

• Verantwortung für Stellenplanung 

• Verantwortung für die Aufteilung der Pensen in die Zyklen 

• Erstellen des Budgets 

• Verantwortung betreffend Raumbedarf, diesbezügliche Vorschläge an die zu-

ständigen Stellen weiterleiten 

• Einsitz im Fachteam Sonderpädagogik 

• Entscheidungskompetenz im Fachteam Sonderpädagogik 

• Zuteilung der ISS-Kinder in die Regelklassen 

• Verantwortung für den Einsatz von Unterstützungspersonen für die Integrative 

Schule 

• Sicherstellung der Fortbildung im Bereich IF aller Lehrkräfte durch interne Fort-

bildung und Massnahmen der Schulentwicklung  

AUFGABEN DES FACHTEAMS SONDERPÄDAGOGIK 

• Trifft sich während den Stufensitzungen als Team zum fachlichen Austausch  

• Verantwortung für die Aufteilung der Pensen der Fachperson Sonderpädagogik 

auf die verschiedenen Regelklassen / Kindergärten und Kinder mit Förderbedarf 

• Einhaltung des «Jahresablauf IF Gemeindeschule Samedan» 

AUFGABEN DES GESAMTTEAMS 

• Vor Beginn des neuen Schuljahres werden am Runden Tisch Übergabegesprä-

che mit allen beteiligten Lehrpersonen geführt. 

• Schaffen eines Klimas in der Schule, dass die Integration von Lernenden mit 

besonderen Bedürfnissen ermöglicht. 
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AUFGABEN DER FACHPERSON SONDERPÄDAGOGIK 

• sind Fachpersonen für die Förderung von Lernenden mit sonderpädagogi-

schem Förderbedarf (SFB) 

• sind zuständig für die (Förder-)Diagnostik bei Lernenden mit SFB 

• planen und koordinieren die Förderung von Lernenden mit SFB in Zusammen-

arbeit mit den KLP und setzen diese, wenn immer möglich, gemeinsam mit 

ihnen um – unterstützen KLP, indem sie im integrativen Unterricht, verstanden 

als gemeinsam verantworteter Unterricht, aktiv mitwirken (auch im Te-

amteaching und weiteren Formen der Unterrichtskooperation) 

• beraten KLP bei der Umsetzung der Förderziele im Hinblick auf Didaktik, Mate-

rialien und Gestaltung des Kontextes 

• vermitteln Beratung und Kontakte zu Fachorganisationen und Kompetenzzen-

tren in hoch spezialisierten Fragen der Förderbereiche 

• unterstützen die Schulleitung in Fragen der Planung, Umsetzung und Evalua-

tion sonderpädagogischer bzw. integrativer Konzepte und Rahmenbedingun-

gen 

• Die Vorbereitung zur Anmeldung zur Abklärung beim SPD St. Moritz in Zusam-

menarbeit mit KLP und ev. Fachlehrpersonen 

• Erstellen der Massnahmenanträge zuhanden der Schulleitung 

• Eintragen der Zeugnisnoten (IFmL) und Lernberichte im LehrerOffice bis No-

tenabgabe der Gemeindeschule Samedan 

• Aktualisieren des Dokuments «sonderpädagogische Massnahmen» im Lehrer-

Office (gemeinsam mit Klassenlehrperson) 

• Erstellen der Lernberichte 

• Aufteilung des IF-Pensenpools in einer gemeinsamen Sitzung mit dem Fach-

team 

• Teilnahme am runden Tisch (Zeugnis-, Standort- und Elterngesprächen) 

• Beobachtung aller Kinder in der Klasse (IF P) 

• Führung der Akten über Betreuung, Besprechungen, Planung und Erfolgskon-

trollen 

• Übergabe der Akten an die übernehmende Fachperson Sonderpädagogik 

Fachperson Sonderpädagogik 

• Teilnahme am Elternabend von neuen Klassen 



IF-Konzept  Gemeindeschule Samedan 

21 
 

AUFGABEN DER KLASSEN- UND FACHLEHRPERSONEN 

• Aktualisieren des Dokuments «sonderpädagogische Massnahmen» im Lehrer-

Office (gemeinsam mit der Fachperson Sonderpädagogik) 

• Eintragen der Lektionen mit sonderpädagogischer Förderung in den Klassen-

stundenplan (intern) 

• sind Fachpersonen für den Unterricht, tragen die Hauptverantwortung für die 

Klassenführung und für alle Lernenden der Klasse 

• planen ihren Unterricht grundsätzlich für alle Lernenden und haben Verständnis 

und Kompetenzen für den Umgang mit heterogenen Lerngruppen 

• setzen integrative Konzepte in allen Fächern um, differenzieren und individua-

lisieren den Unterricht 

• gestalten in diesem Sinne einen präventiv ausgerichteten Unterricht, durch den 

sie Lernende mit Schulschwierigkeiten früh erkennen und mit gezielten päda-

gogischen Interventionen fördern können 

• nehmen Kontakt auf zur Fachperson Sonderpädagogik, wenn trotz pädagogi-

scher Interventionen Schwierigkeiten bestehen bleiben, die Lernziele nicht er-

reicht werden oder sogar Rückschritte festgestellt werden, im Hinblick darauf, 

vermuteten sonderpädagogischen Förderbedarf zu klären 

• arbeiten mit Fachperson Sonderpädagogik zusammen bei der Unterstützung 

von Lernenden mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

AUFGABEN DES SCHULPSYCHOLOGISCHEN DIENSTES 

• Schulpsychologische Abklärungen 

• bei Bedarf Einsitz im Fachteam Sonderpädagogik 

• Massnahmenempfehlung am Runden Tisch 

• Zusammenarbeit mit Klassenlehrperson, Fachperson Sonderpädagogik und 

Fachkräften betreffend Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen 

• Anträge für Massnahmen im hochschwelligen Bereich ans AVS 

• Elternberatung / Behördenberatung / Lehrerberatung 

• Bei Querversetzung kann der SPD zur Meinungsbildung beigezogen werden 

• Sofern erforderlich Informationsfluss zum EKUD und zum Inspektorat. 
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AUFGABEN DER ELTERN 

• Die Eltern sind grundsätzlich für die Erziehung und das Wohlbefinden ihrer Kin-

der verantwortlich. Sie schaffen die Grundlagen für die Förderung der Selbst- 

und Sozialkompetenz in der Schule. 

• Es liegt im Eigeninteresse der Eltern, sich über die schulischen Belange ihres 

Kindes zu informieren und konstruktiv an einer Zusammenarbeit mit den be-

troffenen Lehrkräften zu beteiligen. Auch haben die Eltern die Möglichkeit, über 

den SPD und den HPD Beratung und Unterstützung einzuholen. 

Die Eltern geben ihr Einverständnis zur Umsetzung von Massnahmen. Ebenfalls mel-

den sie ihr Kind zur Abklärung beim SPD und/oder anderen Fachstellen an. 
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7. LERNBEURTEILUNG 

7.1. ZEUGNIS / ZEUGNISBERICHT 

Kinder, die nach einem Förderplan mit Lernzielanpassung arbeiten und dadurch eine 

gezielte Unterstützung durch die Fachperson Sonderpädagogik erhalten, werden nach 

den vereinbarten individuellen Lernzielen bewertet. Für die Förderfächer wird ein Lern-

bericht erstellt. 

Die Beurteilungen werden von der Klassen- oder Fachlehrperson nach Rücksprache 

mit der Fachperson Sonderpädagogik vorgenommen. Die Klassenlehrperson/Fach-

lehrperson macht die Einträge ins Zeugnis. Die Berichte werden durch die Fachperson 

Sonderpädagogik erstellt und dem Zeugnis beigelegt. 

7.2. REPETITION EINER KLASSE 

Die Repetition einer Klasse soll auch weiterhin möglich sein. Sie macht dann Sinn, 

wenn der/die Lernende entwicklungsbedingte oder durch Krankheit der Unfall verur-

sachte Rückstände im darauffolgenden Jahr aufholen kann. In jedem Fall ist die Pro-

motion Sache der Klassenlehrperson. 

7.3. ÜBERSPRINGEN EINER KLASSE 

Sollten die kognitiven Fähigkeiten sehr hoch sein und das Kind durch stete Unterfor-

derung auffällig werden, kann ein Überspringen der Regelklasse erwogen werden. 

Entscheidend dafür ist dabei auch die sozial-emotionale Reife. 

Für das Überspringen einer Klasse ist eine Abklärung und Empfehlung durch den SPD 

erforderlich. Die Bewilligung erfolgt durch die Schulkommission auf Antrag der Schul-

leitung. 

7.4. RÜCKSTELLUNG VON DER SCHULPFLICHT NACH DEM ZWEITEN KINDER-

GARTENJAHR 

Falls alle Beteiligten mit einer Rückstellung einverstanden sind, erfolgt eine Meldung 

des Runden Tisches an die Schulleitung. Solche Lernende sollen spezifisch gefördert 
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werden, um einen leichteren Einstieg in die 1. Primarklasse zu ermöglichen. Die Be-

willigung erfolgt durch die Schulkommission auf Antrag der Schulleitung. 

7.5. FRÜHEINSCHULUNG 

Eine Früheinschulung erfolgt durch Abklärung des Kindes durch den SPD. Der SPD 

gibt eine Empfehlung zuhanden der Schulleitung. Diese beantragt die Früheinschulung 

bei der Schulkommission.  

7.6. VORZEITIGER EINTRITT IN DEN KINDERGARTEN 

Der frühzeitige Eintritt in den Kindergarten kann von der Schulkommission ohne Ab-

klärung durch den SPD bewilligt werden. Der Kriterienkatalog inklusive genauem Ab-

laufschema zum Vorgehen findet sich im Anhang. 
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8. QUALITÄTSSICHERUNG 

8.1. GRUNDSÄTZLICHES 

Die organisierte Zusammenarbeit und das Bemühen, regelmässig den Stand der son-

derpädagogischen Massnahmen bei den Lernenden zu reflektieren und die Arbeit zu 

evaluieren ist ein wesentlicher Beitrag zur Sicherung der Qualität im heilpädagogi-

schen Feld. Das gemeinsame Fachgespräch führt in der Praxis oft zur Bildung von 

Fachgruppen, zur Installation von kollegialen Beratungen und/oder zur Durchführung 

von schulinternen Weiterbildungen zu heilpädagogisch relevanten Themen. Für die 

Durchführung und Umsetzung der Qualitätssicherung ist die Schulleitung verantwort-

lich. 

8.2. INTERN  

Die Schulleitung besucht jährlich eine oder mehrere Unterrichtssequenzen und/oder 

Vorbereitungsgespräche der Fachperson Sonderpädagogik und bewertet diese. An-

lässlich der jährlichen Mitarbeiterbeurteilung und des jährlichen Mitarbeitergesprächs 

werden verbindliche Ziele zur Verbesserung und Optimierung der Unterrichtsqualität 

von der Schulleitung vorgegeben oder mit der Schulleitung vereinbart.  

An den Fachteamsitzungen finden Fallbesprechungen statt, wo einzelne Fälle exemp-

larisch diskutiert und genauer analysiert werden. Die internen Abläufe und die sonder-

pädagogische Begleitung der Lernenden werden mindestens zweimal jährlich evalu-

iert und bei Bedarf optimiert und angepasst. 

An der halbjährlichen Feedbacksitzung nehmen die Fachpersonen Sonderpädagogik 

ebenfalls teil und erhalten eine kollegiale Rückmeldung durch die Klassen- und Fach-

lehrpersonen zu ihrer Arbeit. 

Die schulinterne Arbeitsgruppe (Supervision) steht für anonyme und/oder exemplari-

sche Fallbesprechungen allen Fachpersonen Sonderpädagogik beratend zur Seite 

und unterstützt so die Qualität des Unterrichts. 

Die Schulkommission stellt sicher, dass die Mitarbeiterbeurteilung und die Mitarbeiter-

gespräche durch die Schulleitung mindestens einmal jährlich durchgeführt wurden. 
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Die Schulleitung kontrolliert, dass die Fachteamsitzungen, die gegenseiteigen Hospi-

tationen und die Feedbacksitzung wie oben beschrieben stattfinden. 

8.3. MÖGLICHE EXTERNE BEGLEITUNG 

Das Inspektorat führt regelmässig, in Abständen von 4-5 Jahren eine grosse externe 

Evaluation durch. Bei Bedarf kann die Schulleitung auf Antrag bei der Schulkommis-

sion weitere externe Evaluationen der sonderpädagogischen Arbeit in Auftrag geben. 

Für die Beratung und Begleitung der Fachpersonen Sonderpädagogik können das 

Schulinspektorat, der Heilpädagogische Dienst, die Kinder und Jugendpsychiatrie so-

wie der Sonderpädagogische Dienst beratend beigezogen werden. 
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9. VERBINDLICHKEIT 

Das vorliegende Konzept wird durch die Schulkommission am 30.11.23 genehmigt und 

tritt am 01.01.2024 in Kraft und ersetzt alle bisherigen Versionen 
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10. ANHANG 

Auf den nächsten Seiten sind folgende Dokumente: 

• Ablaufschema IF 

• Jahresablauf IF 

• Formular «An-/Abmeldung integrative Förderung» 

• Antrag für einen Nachteilsausgleich 

• Kriterienkatalog für frühzeitige Einschulung in den Kindergarten 
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